








17

2.2. Fenster/Fenstertüren 

Neu- und Umbauten
Bei Neu- und Umbauten erhalten Sie 
durch den Einbau geprüfter und zerti-
fizierter einbruchhemmender Fenster 
und Fenstertüren nach DIN EN 1627 
mindestens der Widerstandsklasse 
(RC) 2 einen guten Einbruchschutz*. 
Bei diesen Fenstern ist sicherge-
stellt, dass es in der Gesamtkonstruk-
tion (Rahmen, Beschlag, Verglasung) 

* Vergleichbare Sicherheit bieten einbruchhemmende Fenster nach der „alten“ DIN V ENV 1627 ab Wider- 
 standsklasse (WK) 2.

keinen Schwachpunkt gibt. Sie haben 
dann ein Fensterelement „aus einem 
Guss“ und müssen nicht nachrüsten. 
Diese Fenster gibt es in verschiedenen 
Widerstandsklassen. 

Im Einzelfall kann die Widerstands-
klasse RC 2 N eingesetzt werden, bei 
der auf die Sicherheitsverglasung 
verzichtet wird. Informationen hierzu 
erhalten Sie in (Kriminial-)Polizei-
lichen Beratungsstellen.

= Einbruchhemmende Verriegelung

Einbruchhemmende Verglasungdrin

Technische Sicherheit – Fenster/Fenstertüren
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Nachrüstung
Der Einbruchschutz für Fenster/Fens-
tertüren kann im Nachhinein immer 
noch deutlich verbessert werden.

Aufschraubbare  
Nachrüstsicherungen
Eine Nachrüstung mit geprüften 
Zusatzsicherungen nach DIN 18104 
Teil 1, z. B. Zusatzkastenschlössern, 
Fensterstangenschlössern und Bän-
dersicherungen, ist fast immer mög-
lich. Die Sicherung sollte mindestens 
an der Griff- und Bandseite erfolgen. 
Darüber hinaus sollte die griffseitige 
Zusatzsicherung stets abschließbar 
sein.

pro 1 m Fensterhöhe auf jeder  
Seite eine Sicherung
»	 kleines Fenster mind. zwei  

Sicherungen,
»	 großes Fenster/Fenstertür vier 

Sicherungen/Sicherungspunkte

Einsatzempfehlung

Technische Sicherheit – Fenster/Fenstertüren
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Sicherheits-
Verriegelungs-
stelle

Wichtig:
Abschließbare Fenstergriffe alleine 
reichen nicht aus, weil sie keinen 
Schutz gegen das Aufhebeln der 
Fensterflügel bieten. Ihre Anwen-
dung ist nur in Verbindung mit 
einem einbruchhemmenden Fenster-
beschlag sinnvoll.

Fensterbeschläge
Um Fenster im Hinblick auf Wind- 
und Regendichtigkeit geschlossen zu 
halten, werden üblicherweise einfa-
che Fensterbeschläge eingesetzt, die 
jedoch keine einbruchhemmende 
Wirkung haben. Deshalb sollten sie 
durch geprüfte einbruchhemmende 
Fensterbeschläge nach DIN 18104 
Teil 2 in Verbindung mit abschließ-
baren Fenstergriffen ersetzt werden. 
Bei Holz- oder Kunststofffenstern 
mit Einhand-Drehkippbeschlägen ist 
ein Austausch durch den Fachbetrieb 
meistens möglich.

Technische Sicherheit – Fenster/Fenstertüren
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* Vergleichbare Sicherheit bieten einbruchhemmende Gitter nach der „alten“ DIN 18106 ab Widerstands- 
 klasse (WK) 2.

Wichtig:
»	 Fenster werden häufig aufgehe-

belt, deshalb reicht die Nachrüs-
tung mit einbruchhemmenden 
Gläsern alleine nicht aus.

»	 Häufig gekippte Fenster (z. B. WC-
Fenster) können mit einem Fens-
tergitter gesichert werden. Wich-
tig sind die Stabilität des Gitters, 
die fachgerechte Befestigung und 
die Sicherung gegen Demontage. 
Es gibt auch geprüfte einbruch-
hemmende Gitter* nach DIN EN 
1627. Empfehlenswert sind diese 
ab der Widerstandsklasse (RC) 2.

Fenstergläser/Fenstergitter
Übliche Isolierverglasungen haben 
keine einbruchhemmende Wirkung. 
Je nach Gefährdung können im Ein-
zelfall einbruchhemmende Verbund-
sicherheitsgläser nach DIN EN 356 ab 
der Widerstandsklasse P 4 A nach-
gerüstet werden. Ob dies möglich ist, 
klären Sie am besten in Rücksprache 
mit einem Fachmann.

Technische Sicherheit – Fenster/Fenstertüren
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* Vergleichbare Sicherheit bieten einbruchhemmende Rollläden nach der „alten“ DIN V ENV 1627 ab Wider-
standsklasse (WK) 2.

Rollläden
Einbruchhemmende Rollläden –  
nach DIN EN 1627 mindestens der 
Widerstandsklasse (RC) 2* – leisten 
Widerstand bei dem Versuch, sich 
gewaltsam Zutritt in den zu schüt-
zenden Bereich zu verschaffen. Sie 
können ihre einbruchhemmende 
Funktion jedoch nur erfüllen, wenn 
sie tatsächlich geschlossen sind. 

Automatische Steuerungen in Ver-
bindung mit einem Elektroantrieb 
können unabhängig von der Anwe-
senheit des Nutzers die Rollläden bei 

Einbruch der Dunkelheit herunterfah-
ren und gleichzeitig einen bewohnten 
Eindruck erwecken.
Aber häufig wird tagsüber eingebro-
chen, wenn die Rollläden gewöhnlich 
nicht heruntergelassen sind. Auf die 
Sicherung der Fenster selbst kann des-
halb meist nicht verzichtet werden.

Bei offensichtlich unbewohnten 
Gebäuden (z. B. Ferienhaus) kann die 
geschlossene Fläche eines einbruch-
hemmenden Rollladens darüber hin-
aus helfen, Einbruchschäden am 
Fenster zu reduzieren.

Rollladenstäbe aus  
Metall

Verstärkter 
Schlussstab

Verstärkte Führungsschienen

Geschützter  
Rollraum

Technische Sicherheit – Fenster/Fenstertüren
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 Rollenrostsicherung

 Lichtschachtabdeckung aus Glasstahlbeton

 Stabile Abhebesicherung

Technische Sicherheit – Fenster/Fenstertüren
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Kellerfenster/Kellerlichtschächte
Betonierte Kellerlichtschächte sollten 
möglichst mit geprüften einbruch-
hemmenden Gitterrosten* nach  
DIN EN 1627 ab der Widerstands-
klasse (RC) 2 oder mit Rollenrost- 
sicherungen gesichert werden. Gute 
einbruchhemmende Wirkung haben 
auch Elemente aus stahlarmierten 
Glasbetonbausteinen. Kommt dies 
nicht in Frage, sollten die Gitterroste 
wenigstens mit speziellen Abhebesi-
cherungen (am besten an allen vier 
Ecken) gesichert werden. Die Siche-
rungen, idealerweise aus Flacheisen, 
sollten tief im Lichtschacht verankert 
sein. Bei Kunststofflichtschächten 
wird die Befestigung im Mauerwerk 
empfohlen. 

* Vergleichbare Sicherheit bieten einbruchhemmende Gitterroste nach der „alten“ DIN 18106 ab Widerstands-
klasse (WK) 2.

Alle Zugänge  
sichern!

Technische Sicherheit – Fenster/Fenstertüren
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Technische Sicherheit

Alarm- und 
Überfallmeldeanlagen
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Irritierende Falschalarme
Die unbekannten Täter waren in den 
Morgenstunden von Samstag auf 
Sonntag auf das Grundstück von 
Herrn Dr. R. vorgedrungen. Dabei 
machten sie sich offenbar den 
Umstand zunutze, dass durch die 
neu installierte Alarmanlage des 
Hauses in den Tagen zuvor mehrmals 
Falschalarm ausgelöst worden war. 
Infolgedessen war unter den Anwoh-
nern ein gewisser Gewöhnungs-
effekt eingetreten, der sie vermutlich 
davon abhielt, rechtzeitig die Polizei 
zu verständigen.

2.3. Alarmanlagen Mechanische Sicherungen, die sinn-
voll aufeinander abgestimmt sind, 
stehen an erster Stelle. Sie sind die 
wesentliche Voraussetzung für einen 
wirksamen Einbruchschutz. Ein-
bruchmeldeanlagen bieten aber 
zusätzlichen Schutz. Sie verhindern 
zwar keinen Einbruch, doch durch 
ihre Meldewirkung wird das Risiko 
für Einbrecher, entdeckt zu werden, 
wesentlich erhöht. Grundsätzlich 
sollte die Einbruchmeldeanlage auch 
die Möglichkeit bieten, einen Über-
fallalarm auszulösen. 

Wenn Sie den Einbau einer Einbruch-
meldeanlage in Erwägung ziehen, 
sollten Sie sich vorher unbedingt bei 
einer (Kriminal-)Polizeilichen Bera-
tungsstelle erkundigen.

BErATUNg DUrch DIE poLIZEI

Technische Sicherheit – Alarmanlagen
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Fachgerechte Montage nur vom 
Fachmann
Wichtig ist, dass eine Einbruchmel-
deanlage fachgerecht projektiert, 
installiert und instand gehalten wird. 
Damit die Anlage ihren Zweck erfül-
len kann, muss dies gewährleistet
sein. Zur Wahrung Ihrer Rechtsan-
sprüche sollten Sie die von Ihnen 
gewünschten Leistungsmerkmale 
und Serviceleistungen (z. B. Instand-
haltung) schriftlich vereinbaren. In 
einigen Bundesländern bekommen 
Sie bei den (Kriminal-)Polizeilichen 
Beratungsstellen Nachweise über 
Errichterunternehmen von Überfall- 
und Einbruchmeldeanlagen. 

Überwachungsprinzipien
Bei den Überwachungsarten wird 
unterschieden zwischen:
» der Außenhautüberwachung, bei 

der insbesondere Fenster und 
Türen mit Kontakten überwacht 
werden, und

» der Fallenüberwachung, bei der 
vorwiegend solche Räume mit 
Bewegungsmeldern überwacht 
werden, die Einbrecher mit großer 
Wahrscheinlichkeit betreten wer-
den.

Die Außenhautüberwachung hat 
zwei wesentliche Vorteile: Zum 
einen erfolgt die Alarmierung bereits, 
bevor Einbrecher eingedrungen sind, 
zum anderen kann die Anlage auch 
bei Anwesenheit eingeschaltet wer-
den.

Technische Sicherheit – Alarmanlagen
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Alarmierungsarten
Möglich sind
» der akustische und optische Alarm 

am Objekt, der Einbrecher 
abschrecken und z. B. Nachbarn 
aufmerksam machen soll, 

» die „stille Alarmierung“, d. h. die 
Alarmweiterleitung zu einer Hilfe 
leistenden Stelle, und

» die zu bevorzugende Kombination 
beider Alarmierungsarten. 

Vorsicht Falschalarm! 
Bei häufi gen Falschalarmen ver-
liert die Einbruchmeldeanlage ihre 

„Glaubwürdigkeit“. 

Dies hat letztendlich zur Folge, dass
» im Ernstfall keine Hilfe geleistet 

oder herbeigerufen wird oder
» dies nicht mit der erforderlichen 

Dringlichkeit geschieht und
» vermeidbarer Ärger sowie Kosten 

entstehen, da für unnötige Polizei-
einsätze bei Falschalarmen 
Gebühren erhoben werden.

Sicherheit 
durch Alarmanlagen

Technische Sicherheit – Alarmanlagen
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Einfriedung
und richtige 

Bepflanzung
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3.	Schutz des Grundstücks

Einfriedung/Zugangskontrolle
Erschweren Sie ungebetenen Gäs-
ten durch eine Einfriedung das Betre-
ten Ihres Grundstücks. Schließen Sie 
Gartentüren, Hof- und Garagentore 
auch dann ab, wenn Sie zu Hause 
sind. Der für Ihre Sicherheit so wich-
tigen Überprüfung von Besuchern 
dient auch eine Sprechanlage an der 
Gartentür – eventuell in Kombina-
tion mit einer Videokamera.

Bepflanzung/Sichtschutz
Hecken und Sträucher bieten nicht 
nur Ihnen Sichtschutz, sondern auch 

Einbrechern. Vermeiden Sie des-
halb dichte Bepflanzungen direkt am 
Haus, insbesondere an einbruchge-
fährdeten Stellen.

Außenbeleuchtung/ 
Telefonleitung/Außensteckdose
Licht wirkt auf Einbrecher abschre-
ckend. Deshalb sollten einbruchge-
fährdete Bereiche beleuchtet sein.

Allerdings:
»	 Beleuchtung ersetzt in keinem Fall 

technische Sicherung.
»	 Auch Zugangswege sollten zu 

Ihrer Sicherheit beleuchtet werden.
»	 Das Licht kann auch automatisch 

durch „Bewegungsmelder“ 
geschaltet werden. Trotzdem  
sollten Sie mehrere Schalter im 
Haus, z. B. auch im Schlafbereich, 
vorsehen. Telefonleitungen sollten 
unterirdisch ins Haus geführt  
werden, damit Ihnen nicht die 
Verbindung zur Außenwelt „abge-
schnitten“ wird.

»	 Außensteckdosen sollten abschalt-
bar sein. 

Aufstiegshilfen 
Mülltonnen, Gartenmöbel usw. eig-
nen sich als Aufstiegshilfe. Sie sollten 
weggeschlossen oder z. B. mit einer 
Kette gesichert werden.

Leiter als Einstiegshilfe
Am Mittwoch, dem 28. Juli, gegen 
9.25 Uhr drangen bislang unbe-
kannte Täter in das im 1. Stock der 
Wohnanlage am T.-Bach befindli-
che Appartement von Susanne Z. 
ein. Dabei erleichterte den Tätern 
eine am Kirschbaum des Grund-
stücks angelehnte Stehleiter den Ein-
stieg. Herr L., der als Hausmeister der 
Anlage mit Gartenarbeiten befasst 
ist, erklärte, er habe die Leiter am 
Vortag ordnungsgemäß verstaut, 
jedoch vergessen, den Geräteschup-
pen wieder abzuschließen. Vermut-
lich hatten daraufhin spielende Kin-
der die Leiter an sich genommen und 
am Baum aufgestellt.

Schutz des Grundstücks
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Wertbehältnisse



„Ganze Arbeit”
Im Zuge des Einbruchs wurden 
Schmuckgegenstände, ein Fernseh-
gerät, ein PC samt Drucker sowie ein 
Fotoapparat entwendet. Der Eigen-
tümer, Herr F., beziffert den ent-
standenen Schaden auf rund 8.000 
Euro. Weitere in einem Wandtresor 
gesicherte Unterlagen, wie Invest-
mentpapiere und Euroschecks, seien 
dagegen unangetastet geblieben.

Lassen Sie Ihre Wertsachen zu Hause 
nicht offen herumliegen. Beson-
ders wichtige Dokumente, wertvolle 
Sammlungen, Gold oder Schmuck, 
der nur selten gebraucht wird, sind 
am sichersten bei Ihrem Geldinstitut 
im Schließfach aufgehoben.
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4. Schutz von Wertsachen

	 Muster einer Wertgegenstandsliste, wie sie auf 
vielen (Kriminal-)Polizeilichen Beratungsstellen und 
unter www.k-einbruch.de/public/download/initiative/ 
Wertgegenstandsliste.dot erhältlich ist.

Wertbehältnisse
Sparbücher, Schmuck, Bargeld und 
Scheckformulare, die Sie im Haus 
behalten möchten, sollten Sie nicht 
in einer Kassette, sondern in einem 
Wertbehältnis aufbewahren. Das 
Wertbehältnis sollte versteckt einge-
baut und fest verankert (z. B. einge-
mauert) werden.

››	 Kennzeichnen Sie Ihre Wertsa-
chen individuell und dauerhaft.

››	 Erfassen Sie die wichtigsten Daten 
in einer Wertgegenstandsliste.

››	 Bewahren Sie die Wertgegen-
standsliste sicher auf.

››	 Fertigen Sie Farbfotos an. 

Weitere Informationen über die 
Sicherung von Wertsachen erhalten 
Sie bei Ihrer (Kriminal-)Polizeilichen 
Beratungsstelle.

Wichtig

Schutz von Wertsachen
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Kristina Vogel. 
Olympiasiegerin 
im Teamsprint 2012. 
Polizeibeamtin. 
K-EINBRUCH-Botschafterin.

Hier geht’s zur 
Videobotschaft
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5. Die sechs goldenen Verhaltensregeln

1. Wenn Sie Ihr Haus verlassen – 
auch nur für kurze Zeit – schlie-
ßen Sie unbedingt Ihre Haustür 
ab!

2. Verschließen Sie immer Fenster, 
Balkon- und Terrassentüren. Den-
ken Sie daran: Gekippte Fenster 
sind offene Fenster!

3. Verstecken Sie Ihren Schlüssel 
niemals draußen. Einbrecher fin-
den jedes Versteck!

4. Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, 
wechseln Sie den Schließzylinder 
aus!

5. Achten Sie auf Fremde in Ihrer 
Wohnanlage oder auf dem Nach-
bargrundstück!

6. Geben Sie keine Hinweise auf Ihre 
Abwesenheit!

Einbruchschutz
wirkt!

Schon einfache technische Maß-
nahmen können das Einbruchsrisiko 
erheblich reduzieren. Kommen Sie 
zu uns, lassen Sie sich bei einer 
(Kriminal-)Polizeilichen Beratungs-
stelle kostenlos beraten. Ihre nächst-
gelegene Beratungsstelle der Polizei 
fi nden Sie unter www.k-einbruch.de

WIchTIg

Die sechs goldenen Verhaltensregeln
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6. Die Initiative K-EINBrUch

Speziell zum Thema Einbruchschutz 
hat die Polizei die Initiative K-EIN-
BRUCH initiiert. In enger Zusammen-
arbeit mit der Wirtschaft versucht die 
Aktion die Bevölkerung für die The-
matik zu sensibilisieren und einfache 
Tipps für ein sichereres Leben zu ver-
mitteln. Dreh- und Angelpunkt der 
Initiative stellt der „Tag des Einbruch-
schutzes“ dar, der jeweils am letz-
ten Wochenende im Oktober statt-
fi ndet, dem Tag der Zeitumstellung 
von der Sommer- auf die Winterzeit. 

Unter dem Motto „Eine Stunde mehr 
für mehr Sicherheit“ wird dieser Tag 
sowohl von der Polizei als auch von 
Firmen und Verbänden genutzt, um 
die Bevölkerung aufzuklären und 
beispielsweise geeignete Sicherungs-
technik vorzustellen.

Weitere Informationen zum Thema 
fi nden Sie auf www.k-einbruch.de – 
dort steht Ihnen unter anderem das 
interaktive Haus mit Tipps, wie man 
sein Zuhause sichert, zur Verfügung.

 Das interaktive Haus auf www.k-einbruch.de

Die Initiative K-EINBrUch
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7. Staatliche Förderung von Einbruchschutz

Förderprogramm Einbruch-
schutz als Einzelmaßnahme durch 
Zuschuss oder Kredit 
Über das Förderprogramm „Alters-
gerecht Umbauen – Investitionszu-
schuss (455)“ der KfW-Bankengruppe 
kann seit 19.11.2015 gezielt in Einzel-
maßnahmen zum Schutz gegen Woh-
nungseinbruch investiert werden. Ab 
01.04.2016 werden zusätzliche Ein-
zelmaßnahmen zum Einbruchschutz 
zudem über eine erweiterte Kreditva-
riante des Programms „Altersgerecht 
Umbauen (159)“ gefördert.

Wer kann Förderanträge stellen?
» Eigentümer von selbst genutzten 

oder vermieteten Ein- und Zwei-
familienhäusern mit maximal zwei 
Wohneinheiten

» Ersterwerber von neu sanierten 
Ein- und Zweifamilienhäusern 
mit maximal zwei Wohneinheiten 
sowie Eigentumswohnungen

» Eigentümer von selbst genutzten 
oder vermieteten Eigentumswoh-
nungen in Wohnungseigentümer-
gemeinschaften

» Mieter (eine Modernisierungs-
vereinbarung zwischen Vermieter 
und Mieter wird empfohlen)

» Weitere Träger von Investitions-
maßnahmen, wie z. B. Wohnungs-
unternehmen/-genossenschaften,
Bauträger, Körperschaften und 

Anstalten des öffentlichen Rechts 
(ab 01.04.2016 in der erweiterten 
Kreditförderung)

Wie wird gefördert?
» Zinsgünstige Kredite für alle Antrags-

berechtigten (ab 01.04.2016 in der 
erweiterten Kreditförderung)

» Investitionszuschuss für Privat-
personen

Was wird gefördert?
» Einbau von einbruchhemmenden 

Haus- und Wohnungseingangstü-
ren bzw. Einbau von Nachrüstsys-
temen für Haus- und Wohnungs-
eingangstüren

» Einbau von Nachrüstsystemen für 
Fenster

» Einbau einbruchhemmender Gitter 
und Rollläden

» Einbau von Einbruch- und Überfall-
meldeanlagen

» Weitere Maßnahmen wie Türspione, 
(Bild-)Gegensprechanlagen, z. B. 
mit Videotechnik 

Staatliche Förderung von Einbruchschutz

oder vermieteten Eigentumswoh-
nungen in Wohnungseigentümer-

vereinbarung zwischen Vermieter 

maßnahmen, wie z. B. Wohnungs-
unternehmen/-genossenschaften,

mit Videotechnik 
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Staatliche Förderung von Einbruchschutz

Informationen über die finanzielle 
Förderung sowie die konkreten 
Maßnahmen gibt es im Merkblatt 

„Altersgerecht Umbauen – Inves-
titionszuschuss (455)“ sowie der 
dazugehörigen Anlage „Technische 
Mindestanforderungen für Maß-
nahmen zur Barrierereduzierung 
und zum Einbruchschutz“. Maß-
nahmen zum Einbruchschutz müs-
sen von Fachunternehmen ausge-
führt werden. Es gelten im Einzelfall 
die in der Beschreibung der jeweili-
gen Maßnahme genannten Anfor-
derungen gemäß DIN. Informati-
onen zum fachgerechten Einbau 
von zertifizierten und DIN-geprüf-
ten einbruchhemmenden Produk-
ten erteilen Mitarbeiter der (Krimi-
nal-)Polizeilichen Beratungsstellen. 

Die Antragstellung muss vor Beginn 
des Vorhabens erfolgen! Sie erfolgt 
ONLINE auf der KfW-Seite: Antrag 
komplett ausfüllen, ausdrucken und 
zusammen mit der Kopie des Perso-
nalausweises (Vorder- und Rückseite) 
an die KfW senden. Der Beginn der 
Maßnahmen kann erst nach Rück-
meldung der KfW erfolgen. Spätes-
tens sechs Monate nach der Zusage 
der KfW muss die Maßnahme abge-
schlossen und der Antrag für den 
Zuschuss gestellt sein.

Wichtig Herstellerverzeichnisse und Errichter-
listen hierzu gibt es unter  
www.k-einbruch.de
Sollen Maßnahmen zum Einbruch-
schutz in Verbindung mit barriere- 
reduzierenden Maßnahmen umge-
setzt werden, kann ein „Kombi-
Antrag“ gestellt werden. Weitere 
Informationen dazu im Internet 
unter: www.kfw.de/einbruchschutz

Förderprogramm Einbruchschutz 
im Rahmen einer energetischen 
Sanierung oder in Kombination 
mit barrierereduzierenden  
Maßnahmen durch Zuschuss oder 
Kredit
Über das Förderprogramm „Energie-
effizient Sanieren (151, 152, 430)“ 
kann in Maßnahmen zum Schutz 
gegen Wohnungseinbruch investiert 
werden, wenn diese bei einer ener-
getischen Sanierung zusätzlich vor-
genommen werden.
Das KfW-Förderprogramm „Alters-
gerecht Umbauen (159, 455)“ för-
dert Maßnahmen zum Einbruch-
schutz nicht nur als Einzelmaßnahme, 
sondern auch in Kombination mit 
barrierereduzierenden Maßnah-
men. Weitere Informationen unter 
www.kfw.de/einbruchschutz „Mehr 
Sicherheit für Ihre vier Wände.“
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Staatliche Förderung von Einbruchschutz

Wer kann Förderanträge stellen?
»	 Alle Träger von Investitionsmaßnah-

men an selbst genutzten oder ver-
mieteten Wohngebäuden sowie 
Eigentumswohnungen, z. B.:
›	 Privatpersonen (auch Mieter) 

unabhängig vom Alter der 
Antragsteller

›	 Wohnungseigentümergemein-
schaften

›	 Wohnungsunternehmen/ 
-genossenschaften

›	 Bauträger, Körperschaften 
und Anstalten des öffentlichen 
Rechts

»	 Ersterwerber von barrierefrei oder 
barrierearm umgebautem und/
oder energieeffizient saniertem 
Wohnraum

Wie wird gefördert?
»	 Zinsgünstige Kredite für alle 

Antragsberechtigten
»	 Investitionszuschuss für Privatper-

sonen

Fachgerechter Einbau:
Einbruchhemmende Fenster und Türen 
können ihren Zweck nur dann erfüllen, 
wenn sie nach der Anleitung des Her-
stellers fachgerecht eingebaut werden. 
Auf die Aushändigung einer Montage-
bescheinigung sollte bestanden werden.

Mit den auf den Herstellerverzeichnis-
sen der Polizei aufgeführten Produkten 
können Sie die in Kapitel 2 empfohle-
nen Sicherheitsstandards erfüllen. Die 
aktuellen Verzeichnisse für 
»	 Profilzylinder,
»	 Schutzbeschläge,
»	 Einsteckschlösser,
»	 einbruchhemmende Türen/Tore,
»	 einbruchhemmende Fenster/ 

Fassaden,
»	 einbruchhemmende Rollläden,
»	 einbruchhemmende Nachrüstpro-

dukte,
»	 in den Falz eingelassene Nachrüst-

produkte für Fenster und Türen 
sowie

»	 einbruchhemmende Gitter
finden Sie unter www.polizei.bayern.de, 
Rubrik Schützen und Vorbeugen, Bera-
tung, Technische Beratung. 

 Polizeilich empfohlene Hersteller erkennen Sie an 
   diesem Gütesiegel

Benannt im polizeilichen Herstellerverzeichnis 
für geprüfte und zertifizierte einbruchhemmende 
Produkte.


